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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.2003

Beachte

StGB, StVO, Subsidiarität, Verbot, Doppelbestrafung Rechtssatz

Beim eintätigen Zusammentre3en zwischen § 88 Abs 1 und 3 StGB und § 5 Abs 1 StVO sowie § 37 Abs 1 FSG ist von der

Verwaltungsbehörde das Verfahren hinsichtlich § 5 Abs 1 wegen Subsidiarität und dem Verbot der Doppelbestrafung

einzustellen. Da das Lenken ohne Lenkerberechtigung nicht Gegenstand der gerichtlichen Bestrafung war, liegt

diesbezüglich kein Verstoß gegen das Verbot der Doppelbestrafung vor.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/37
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Tirol 2003/06/17 2003/20/134-1
	JUSLINE Entscheidung


